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12. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler 

vom 14.06.2022 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) und 
i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666) und §§ 14 und 15 des Gesetzes über 
den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 
Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsge-
setz NRW - RettG) vom 24. November 1992 (GV NRW 
S. 458) i.V.m. §§1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 
610) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat 
der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 14.06.2022 
die nachfolgende 12. Änderung der Gebührensatzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler beschlos-
sen:  
 
 
Artikel 1 Änderungen  

 
Die Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt 
Eschweiler vom 29.04.2008 in der Fassung der 11. Än-
derungssatzung vom 09.06.2021 wird wie folgt geän-
dert:  
 
In Ziffer 1. der Anlage zur Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler wird der Betrag 
355,00 EUR (Grundbetrag für die Benutzung des Ret-
tungswagens) durch den Betrag 406,00 EUR ersetzt.  
In Ziffer 2. der Anlage zur Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler wird der Betrag 
302,00 EUR (Grundbetrag für die Benutzung des Kran-
kentransportwagens) durch den Betrag 380,00 EUR er-
setzt.  
 
 
Artikel 2 In-Kraft-Treten  

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach Bekannt-
gabe in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung  
 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Verkün-
dung dieser Änderungssatzung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o-
der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden,  
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder  

 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Eschweiler, den 14.06.2022  
 
Bürgermeisterin 
 
 
 

Hinweisbekanntmachung  
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt 
Aachen und 20 Kommunen und Zweckverbänden über 
die Wahrnehmung der Aufgabe der IT-Prüfung nach § 
104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW  
 

Zwischen der Stadt Aachen und insgesamt 20 Kommunen 
und Zweckverbänden, unter anderem der Stadt Eschwei-
ler, ist gemäß den Vorschriften der §§ 1 und 23 ff. des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV NRW 202) 
die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Wahrnehmung der Aufgabe der IT-Prüfung nach § 
104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW abgeschlossen worden. 
 
Die Vereinbarung wurde gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 
GkG NRW aufsichtsbehördlich genehmigt sowie gemäß § 
24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW bekanntgemacht (Genehmi-
gungs- und Bekanntmachungsvermerk der Bezirksregie-
rung Köln vom 25. Mai 2022, veröffentlicht im Amtsblatt 
Nummer 23 für den Regierungsbezirk Köln vom 07. Juni 
2022). 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 
Abs. 4 GkG NRW i. V. m. § 6 Abs. 1 der Vereinbarung am 
1. Juli 2022 wirksam. 
 
Eschweiler, 13.06.2022 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
 


